
Reglement Anschlagkasten Spitzmatt

1.	 Standort
Inmitten des Spitzmattquartiers, bei der Bushaltestelle Pilatusbahn, stellt der Quartierverein Spitzmatt seinen  
grossen Anschlagkasten für Werbung und Informationen zur Verfügung.

2.	 Angebot 
Das Angebot kann von Personen, Geschäften und Organisationen genutzt werden.

3.	 Inhalte
Publiziert werden können Informationen, Wohnungsangebote und allgemeine Werbung (ausgenommen für  
Alkohol, Tabak oder sexuelle Dienstleistungen). Werbung für politische Parteien und Komitees ist ausgeschlossen,  
ebenso Werbung für religiöse Gemeinschaften.

4.	 Formate
Es können Papierformate der Grösse A5 und A4 publiziert werden (A3 auf Anfrage).

5.	 Preise
Für Mitglieder des Quartiervereins ist eine Publikation pro Jahr kostenlos. Nichtmitglieder und Nonprofit-Organisationen 
bezahlen Fr. 20.–, Firmen Fr. 50.–.

6.	 Dauer
Die Aushänge werden für die Dauer von maximal zwei Wochen publiziert. Danach werden sie entsorgt.

7.	 Start
Die Aushänge müssen eine Woche vor Beginn des Aushangs dem zuständigen Vorstandsmitglied abgegeben werden.

8.	 Rahmen
Die Publikationen werden nach Eingang und nach Quartierbezug berücksichtigt.

9.	 Recht
Für den Verein besteht keine Pflicht zur Publikation. Sollte jemand mit einem Entscheid des verantwortlichen Vorstands-
mitglieds nicht einverstanden sein, kann er/sie schriftlich beim Vorstand rekurrieren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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